
 
 

 

 

 

Beitragsordnung 
der 

Turngemeinde 1905 Nieder- Roden e.V. 

 
1. 

Über die Höhe der Aufnahmegebühr und der Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung 
auf Vorschlag des geschäftsführenden Vorstands. 

 
 

2. 

Die monatlichen Mitgliedsbeiträge betragen (ab dem 01.09.2025) 

Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre 

 
 

12,00 € 

Erwachsene 18 - 66 Jahre 14,00 € 

Erwachsene ab 67 Jahre aktiv 11,00 € 

Erwachsene ab 67 Jahre passiv 8,00 € 

Familienbeitrag 1 (2 Mitglieder einer Familie) 20,00 € 

Familienbeitrag 2 (3 oder mehr Mitglieder einer Familie, darunter max. 2 Erwachsene) 24,00 € 

Sonderbeitrag Ausbildung (mit Nachweis) 8,00 € 

 
3. 

Von einzelnen Abteilungen können in Abstimmung mit dem Hauptvorstand zusätzliche 
Beiträge für den Sportbetrieb erhoben werden. 

 
4. 

Zur Abdeckung besonderer finanzieller Aufwendungen können nach Zustimmung durch die 
Mitgliederversammlung Umlagen erhoben werden. 

 
5. 

Ehrenmitglieder sind grundsätzlich von der Beitrags- und Umlagepflicht befreit. 



6. 

Beitragserlasse und Beitragsermäßigungen kann der Hauptvorstand in begründeten Fällen 
längstens für die Dauer von einem Jahr genehmigen. Danach ist über den Vorgang jeweils 
neu zu entscheiden. 

 
7. 

Beiträge und Sonderzahlungen werden nur noch per SEPA-Lastschriftverfahren erhoben. 

Die Mandatsreferenz (Zuordnung eines Zahlungspflichtigen) wird gebildet aus EZM 
(Einzelmitglied) zuzüglich Mitgliedsnummer (Beispiel EZM1 234567). 

Die Gläubiger-ID der Turngemeinde Nieder-Roden lautet: DE88TGN00000287057. 

Mitgliedsbeiträge und Sonderzahlungen werden am ersten Banken-Werktag in den Monaten 
Februar, Mai, August und November jeden Jahres eingezogen. Bei Rücklastschriften ist der 
erneute Einzugstermin jeweils der nächst folgende Einzugsmonat. 

Die Terminangaben gelten als Vorankündigung für Abbuchungen nach dem SEPA- 
Lastschriftverfahren (Pre-Notifikation). 

 
8. 

Die Mitglieder sind verpflichtet, jede Änderung von persönlichen Daten (Postanschrift, 
Mailadresse, Kontodaten etc.) umgehend dem geschäftsführenden Vorstand / der 
Mitgliederverwaltung schriftlich (per Post oder E-Mail) mitzuteilen. 


